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660.00/152 

Kirchengesetz 
vom 15. November 1998 

zur Änderung des Kirchengesetzes über Art und Höhe der Kirchensteuern 
(Kirchensteuerbeschluß) 
vom 4. November 1990 

§ 1

Das Kirchengcsdz über:\ rl und Hlihe der Kird1ensteuern (Kir
chensteuerbeschluß) vom 4. November 1990. geände1t durch Kir
chengesetz vom 1. Dezember] 995. rnletzt geändert durch Kir
chenge,ctz vom l . Dezem her 1997. 

wird wie folgt geändert: 

l. Es wird ein neuer § 5 eingefügt mit folgendem Wortlaut:

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Meckknburg, 
erhebt als gemcinschalthcher Steuerverband die Kirchenum
lage nach dem Maßstab der festgesetzten Einkommensteuer 
(Kircheneinkommensteuer) und Kirchenumlage nach dem 
Maßstab der festgesetzten Lohnsteuer ( Kirchenlohnsteuer) 
und des Kirchgeldes in glaubensversch1edener Ehe gemäß 
den einschlägigen Bestimmungen des K irchensteuererhe
bungsgesetze, \'0m 4. November 1990 in der JCwcib gültigen 
Fassung auch für die Evangelisch-reformierte Kirche (Syn
ode ev.-ref. Kirchen in Bayern und NordwestdeutschlandJ 

660.00/ 1 J6- l 6 

nach Maßgabe der Vereinbarung über die gemeinsame Ver
einnahmung und Verteilung der Kirchensteuern vom 19./29. 
.Januar 1998. 

2. § 5 wird § 6.

§2

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1999 in Kraft. 

Die Landes,ynode hat das vorstehende Kirchengesetz be
schlossen, daß hiermit verkündet wird. 

Schwrnn. 24. No\ember 1998 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

Vereinbarung 
über die gemeinsame Vereinnahmung und Verteilung der Kirchensteuern 

/wischen 

der Enngelisch-Lutherischen Landeskirche .\lecklenburgs, 
vertreten durch den Oberkirchenrat. 
Münzstraße 8 (Postfach 11 l O 63) 
19010 Schwerin 

und 

der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) 
insoweit handelnd für die Ev.-ref. Kirche in Mecklenburg, Sitz 
Bützow, 
als Teil der Evangelisch-reformierten Kirche 
(Synode ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland), 
vertreten durch das Moderamen, 
dieses wiederum vertreten 
durch Präsident Ernst-Joachim Pagenstecher, 
Saarstraße 6 (Postfach 13 80) 
26763 Leer 

Die Ev.-ref. Kirche überträgt die Festsetzung und Erhebung der 
Kirchensteuern für ihre Gemeindeglieder im Landesteil Mecklen-

burg Jes Bunde.,landes .\kcklcnburg-Vorpummcrn den Finanz
ämtern ab dem Steuerjahr 1999. 

Die Kirchcw,teuern der ev.-ref. Ccmcindeglicder wcrden von 
den Arbeitgebern als evangelische Kirchensteuern cmbehalten 
und zusammen mit den Kirchensteuern der Ev.-Luth. Landeskir
che Mecklenburgs als evangelische Kirchensteuern an die Fi
nanzämter abgeführt. 

Die Finanzämter erheben und verwalten die Kirchensteuern 
der ev.-ref. Gemeindeglieder als evangelische Kirchensteuern wie 
die Kirchensteuern der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs. 

Die Kirchensteuern der ev.-ref. Gemeindeglieder fließen 
zunächst der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs zu. 

Die Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs beteiligt die Ev.
ref. Kirche an den gemeinsam erhobenen Kirchensteuern. Der 
Anteil der Ev.-ref. Kirche an den durch die Ev.-Luth. Landeskir
che Mecklenburgs vereinnahmten Kirchensteuern bemißt sich 
nach der Gemeindegliederzahl der Ev.-ref. Kirche im Landesteil 
Mecklenburg und dem Pro-Kopf-Aufkommen der Ev.-Luth. Lan
deskirche Mecklenburgs. Auf Verlangen wird die Ev.-ref. Kirche 
die Gemeindegliederzahl nachweisen. 
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Die Ev.-Luth Landcsl--irche .\lccl--lenhurg.s üherne1st den der 
Ev.-ref. Kirche zustehenden Kirchensteuerbetrag erstmals bis 
zum l. April l 999 für das Steuerjahr 1999. Grundlage für die 
Berechnung ist die Gemeindegliederzahl am l. Dezember 1998 
und das von der Ev.-Luth Landeskirche Mecklenburgs festge
stellte Pro-Korf-Aufkommen flir das Jahr l 997. Für die Folge
jahre gellen die genannten Termine und Zeiten entsprechend. 

47101/126 

Die Vereinbarung gilt l'.uniichst his ;um 31. Dezember 2001 
und verlängert sich danach um jeweils fünf Jahre, sofern die Ver
einbarung nicht mit einer Frist von mindestens 12 Monaten vor 
Ablauf gekündigt worden ist. 

Leer. 29. Januar 199:-i 

Ernst-Joachim Pagenstecher 
- Präsident

Sdrn erin, 19. Januar I LJl)� 

Rainer Rausch 
- Oberkirchenrat -

Kirchengesetz 
vom 15. November 1998 

zur Änderung des Kirchengesetzes über die Besoldung und Versorgung 
in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

(Kirchliches Besoldungsgesetz) 
vom 4. November 1979 

Da.s Kirl'l1engc.sev über die l3esoldung und Versorgung in der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (Kirchli
ches Besoldungsgesetz J vom 4. Xovember 1979 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. September 1993 1KA.Bl S. 129), 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 9 . .\1ai 1998 (KABI 
S. 42). wird wie folgt geändert:

l. § 3 erhält folgende Fassung:

Die Be,oldung besteht aus 
1. folgenden Diensthel'.ügen

a) Grundgehalt,
b) allgemeine Zulage.
c) Familienzuschlag.
d) Rentenversicherungszuschlag,
e) Funktionszulage nach .\1aßgabe des� 11.

.., der Dienstwohnung." 

2. § 4 erhält folgende Fassung:

,,§ 4 

(1) Pastoren und Pastorinnen sowie Kirchenbeamte und Kir
chenbeamtinnen des höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes 
erhalten ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 13. Von der 
zehnten Stufe an wird ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe 
A 14 gewährt. 

(2) Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen des gehobenen
kirchlichen Verwaltungsdienstes und entsprechender Dienste 
erhalten ein Grundgehalt der Besoldungsgruppen A 9 bis A 13. 

(3) Das Grundgehalt wird nach Stufen bemessen. Das Grund
gehalt steigt bis zur fünften �tufe im Abstand von zwei Jahren. bis 
zur neunten Stufe im Abstand von drei Jahren und darüber hinaus 
im Abstand von vier Jahren. 

14) Die Grundgchalt.,sätze ergehen sich aus der Besoldung'>ta
bcllc (Anlage)." 

3. In § 5 wird das Wort ,.Amtszuchtverfahren" durch das Wort
.. Disziplinarverfahren" ersetzt.

4. Xaeh § 6 wird ein Abschnitt 2 a mit folgender Überschrift ein
gefügt:
.. 2 a. Allgemeine Zulage und Rcntcll\ crsichcrungs,uschlag"

5. § 7 erhält folgende Fassung:

,,§ 7 

Pastoren und Pa'1nrinnen der Besoldung,gruppe A 1 ."l und Kir
chenbeamte und Kirchenbeamtinnen der Besoldungsgruppen A 9 
bis A 13 erhalten eine ruhegehaltfähige allgemeine Zulage. deren 
Höhe sich aus der Besoldungstabelle (Anlage) ergibt." 

6. § 8 erhält folgende Fassung:

,,§ 8 

Pastoren und Pastorinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeam
tinnen erhalten einen Zuschlag in Höhe des Versichertenanteils 
am Pflichtbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung (Renten
versicherungszuschlag)." 

9. In der Überschrift des Abschnittes 4 wird das Wort „Ortszu
schlag" durch das Wort „Familienzuschlag" ersetzt.

8. § 12 erhält folgende Fassung:

,,§ 12 

(1) Pastoren und Pastorinnen erhalten in der Regel eine
Dienstwohnung. Steht neben dem Pastor oder der Pastorin auch 
sein oder ihr Ehegatte in einem Pfarrerdienstverhältnis. erhalten 
beide gemeinsam nur eine Dienstwohnung, es sei denn. daß sie im 
dienstlichen Interesse getrennten Wohnsitz nehmen müssen. 
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(2) Bei Gewährung einer Llienstwohnung \\!ld auf die Dienst
bezüge eine Dienstwohnung,\-crgütung angerechnet. 

Solange dem Pm,tor oder der Pastorin die Dienstwohnung 
während des Erziehung,urLwbes oder einer anderen Beurlaubung 
oder freislt'llung ohne Diensthczüge belassen bleibt. hai n oder 
sie einL' \utzungsent>chitdi !,'ung in lliihe der Dienstwohnung,
vergütung. höchstcfü ietfoch lJl Höhe des Mietwertes zu cntnch
ten. 

(31 Die Höhe der Dienstwohnungsvergütung und die weiteren 
Dienstwohnungsregelungen bestimmt die Kirchenleitung durch 
Vcrordn1111g." 

9. § 12 a erhält folgende Fassung:

,.§ 12 a 

l)er I amilienwschlag wird nach der Bes\lldun_lcstabclle (Anla
ge) ge\\(ihrt. Seine Höhe richtet sich nach der Stufe. die den l'ami
lienn.:rhültnissen des Berechtigten entspricht. Da, Nähere regelt 
die Kuchenleitung durch Verordnung unter Zugrundelegung der 
für die Beamten des Landes Mecklenburg-Vorpommern gelten
den Bestimmungen." 

10. � 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 2 wird ge,trichen.

b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:
.. (-1-) Auf die Dienstbezüge werden Leistungen aus der
gc·,ctzlichen Rentem crsicherung. die ausschliel.\lich auf
\Oll der Kirche finanLicrten Beitragszahlungen beruhen, in 
\ oller Höhe angerechnet. Dies gilt auch für Leistungen aus 
Zeiten, die bei der Festsetzung der Rente berücksichtigt
wurden. jedoch keinen eigenen Rentenanspruch nach dem
VI. Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VI) begründen.
Anrechnungsbetrag i,t der im Rentenbcsd1eid oder in der
RL·ntenanpassungsmitte il ung ausgewiesene monatli,· hc
Rentenbetrag, nicht aber der Zahlbetrag."

(1) Verringerungen der Dienstbezüge auf Grund dieses Kir
chengesetzes werden durch eine ruhegehaltfähige L'berle1tungs
zulage ausgeglichen. Sie wird in Hohe des Unterschielbhetrages 
?Wischen dem nal'l1 bisherigem Recht 1ustehL·ndc11 Crum1gchalt. 
Ortszuschlag lkr Stufe 1. allgc1m·incr Zulage und f1111ktionsm
lage und dem n,tch diesem Gcsct1 ;u:,tchenden Grumlgchalt. all
gemeiner Zulage und Funktionszulage gewährt. 

(2) Die L'berleitungszulage veningert sich vom Tag nach In
krafttreten dieses Kirchengesetzes bei Erhöhungen des Cirundge
lialtes durch Aufsteigen in den Stufen ,()wie durch \'erkihung 
eines anderen Amtes mit höhen.:m h1dgrundgehall ((irumlgehalt) 
um den vollen Betrag der Bezüge\ erhesserung, bei allgemeinen 
Erhöhungen der Dienstbezüge um die Hälfte des Erhöhungsbe
trages. 

Die Besoldungstabelle wird an die jeweiligen allgemeinen 
Anderungen der Tabellen zum Bundesbesoldungsgesetz ange
paßt. sofern nicht durch die Kirchenleitung eine Aus,etzung der 
Anpasstmg hc,chlosscn wird. Der Oberkirchenrat wird beauf
tragt. die _jewe11Igc Besoldungstabelk hekanntzugebcn 

§4

( 1) Dieses Kirchenge,etz tritt am 1. März 1999 in Kraft.

(2) Der Oberkirchenrat gibt die \"eufassung des Kirl'l1lichen
Besoldungsgesetzes bekannt. 

Die Landessynode hat das \ orstehende Kirchengesetz 
beschlossen. das hiermit verkündet wird. 

Schwerin, 2-1-. Nmember 1998 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
1 "andeshischof 
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Anlage zum Kirchlichen Besoldungsgesetz 

Besoldungstabelle 

I. Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in DM)

Besol- 2-J ahres-Rhythmus 3-J ahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus

dungs-

gruppe 

Stufe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 9 2607,23 2677,35 2791,48 2905,61 3019.74 3133.86 3212,32 3290,78 3368,25 3447,70 

A 10 2809,29 2906,77 3052,99 3199.21 3345,43 3491,66 3589,14 3686,62 3784,10 3881,58 

A 11 3238.37 3388,20 3538,02 3687,86 3837,69 3937,58 4037,47 4137,25 4237.25 

A 12 3482.72 3661J 5  3839.99 4018.62 4197,26 4316,34 4435,44 4554,52 4673.61 

A 13 3920,10 4113,10 4305,90 4498,80 4691.70 4820.30 4948,89 5077,49 5206,09 

A 14 4079,91 4330,06 4580,20 4830,34 5080,49 5247,25 5414,02 5580.78 5747.55 

Unabhängig vom Besoldungsdienstalter erhalten das Endgrund

gehalt: Der Landesbischof, der Präsident des Oberkirchenrates, 

die Oberkirchenräte. 

IV. Funktionszu lagen ( § 11) 

II. Familienzuschlag

(Monatsbeträge in DM)

Stufe 1 Stufe 2 

143,21 265,74 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das 

zweite zu berücksichtigende Kind um 122,53 DM, für das dritte 

und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 162,52 DM. 

III. Allgemeine Zulage

(Monatsbetrag in DM)

Die allgemeine Zulage beträgt für die Besoldungsgruppen 

A 9 bis A 13 96,89 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(Monatsbeträge in DM)

Pastoren in einer allgemeinkirchlichen

Aufgabe, für deren Stellen die Kirchenleitung

das beschlossen hat und Kirchenbeamte des

höheren kirchlichen Verwaltungsdienstes,

wenn sie die laufbahnrechtlichen

Voraussetzungen erfüllen. 780 

Landessuperintendenten. Landespastor

für Diakonie, Pastoren in einer

allgemeinkirchlichen Aufgabe in der

Leitung großer Einrichtungen und

Kircheribeamte des höheren kirchlichen

Verwaltungsdienstes, für deren Stellen

die Kirchenleitung das beschlossen hat. 1570 

Oberkirchenräte, außerordentliche

Mitglieder des Oberkirchenrates 1840 

Präsident des Oberkirchenrates 2100 

Landesbischof 2630 

12 

4337,14 

4792,70 

5334,69 

5914.31 
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472.01/511-4 

Kirchengesetz 
vom 15. November 1998 

zur Änderung des Kirchengesetzes über die Versorgung der Pastoren, 
Pastorinnen, Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Kirchliches Versorgungsgesetz - KVG) vom 17. November 1991 

Das KirchengcsctL über die Vcr,orgung der Pastoren. Pastorin
nen, Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der Evange
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs I Kirchliches Ver
sorgung,ge,etz - KVG) mm 17. November 1991 iKABl S. 149). 
geändert durch Kirchenge,etz \Om 18. März 199.'i (KABl S. 51 }. 
wird\\ ic folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden die Worte hinter§ 12 „Weiter
benutzung der Dienstwohnung'" durch da, Wort .,aufgehoben"
ersetzt.

3. § 5 \\ ird wie folgt geändert:

aJ .\bsatz I wird wie folgt geändert:

aa) :\ummer 2 erhält folgende Fassung:

.. .:.. Der Familien?u,chlag bi, wr Stufe 1 ··. 

bb) Es wird folgende neue '-:ummer 3 eingefügt: 

.J. Die Funktionszulage nach Maßgabe der Absätze 4 
und 5". 

cc) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

b) In Absatz 3 werden nach den Worten ,.ist der Versorgungs
berechtigte wegen Dienstunfähigkeit" die Worte .. auf
Crund eines Dienstunfalles" eingefügt.

Das Ruhegehalt darfjcdoch die ruhcgchaltfiihigcn Dicnst
huügc des ictLtcn Amtes 111c·ht L1bcrstcigc11." 

--L In § 7 werden die Worte .,zwei Dritteln"' durch die Worte 
.,einem Drittel„ ersetzt. 

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a} Nummer , \\ird gestrichen:
b) Nummern 4 bis 6 werden :\ummcrn 3 bis 5.

6. § 12 wird aufgehoben.

7 § 'iO \\ ird ,, ic folgt geändcn: 

a) AbsatL.:. \\ ird gestrichen:
b) Absatz 3 wird Absatz 2.

8. § 54 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

.,(2) Hi, ;um_, 1. DcLcmbcr ! l)LJ') gilt für Past"rinncn � 8 
Abs. 2 diese, Kirchcngesct1c, mit der Maßgabe. daß an 
die Stelle des 65. Lebensjahre, das 60. Lebensjahr tritt." 

§ 2

( l) Veningerungen der Vcrsorgungsbc1ügc infolge der Ände
rung der ruhcgehaltfähigcn DienstbeLüge auf Grund des Kirchen
gesetzes zur Änderung des Kirchlichen Besoldungsgesetzes vom 
15. November 1998 werden durch eine ruhegehaltfähige Cberlei
tungswlage in Höhe der Verringerung ausgeglichen.

(2) Werden die Versmgung,buügc allgemein erhöht. ,o hl \'Oll
c) . \bsat,. 4 erhält folgende Fassung: dcrrn,clben Z.:itpunkt an auch die Ubcrleitungswlagc ah Bestand

teil des Ruhegehaltes wie dieses anzupassen. 
,,( 4) Funktionszulagen werden fortschreitend für jedes
Dienstjahr in dem betreffenden Dienst mit jeweils zehn
vom Hundert bis zur vollen Höhe ruhegehaltfähig. Tritt § 3
der Versorgungsfall auf Grund eines Dienstunfalles ein,
wird die Funktionszulage in voller Höhe und für die Dieses Kirchengesetz tritt am 1. März 1999 in Kraft. 
gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit zugrundegelegt."

d) Es wird folgender Absatz 5 angefügt: Die Landessynode hat das vorstehende Kirchengesetz be-
schlossen. das hiermit verkündet wird. 

,,(5) Für Versorgungsberechtigte, die früher ein mit einer
Funktionszulage verbundenes Amt bekleidet haben, wird Schwerin. 24. November 1998 
die Funktionszulage für die gesamte ruhegehaltfähige
Dienstzeit als ruhegehaltfähig zugrundegelegt, sofern der Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
Versorgungsberechtigte in ein Amt ohne Funktionszulage 
nicht lediglich auf seinen im eigenen Interesse gestellten Beste 
Antrag übergetreten ist. Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend. Landesbischof 
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670.02 (l)l) )/ 

Kirchengesetz 
vom 15. November 1998 
über den Haushaltsplan 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
für das Rechnungsjahr 1999 

Der Hau,h.iltsplan der han!-'. -Luth. Landc,kird1c Mecklen
hurgs für lb, Rechnungsjahr I cJ l)l) wird gemäß �\nl.tgc in Ausga
be und Einnahme mit je 79 2:'i8 794 DM festgesetzt. 

§ 2

( 1) Pcr,l1nalkw,tcn für l\1itarhciterinnen und :---litarheiter der
Kirchgemeinden, zu denen die Landeskirche nach § 4 Jes Kir
chengesetzes über die Finanzierung der kirchlichen Arbeit in der 
Evang.-Luth. Landeskirche l\Iecklenburgs vom 25. Oktober 1987 
(KABIS. 90) Kostenanteile zu übernehmen hätte. werden für das 
Rechmmgsj,\11r 1999 zu 80 v.H. ,ws dem landeskirc·hlichen Haus
halt getragen. ,oweit die Betrc·ITenden am 1. Januar l lJlJ I ange
stellt waren oder seither nach emcrn bestätigten �tel lenplan oder 
mit Zustimmung des Oberkirchenrates angestellt worden sind 
oder werden. Die Anteile der Kirchgemeinden in Höhe von 
20 v.H. der Personalkosten werden pauschaliert unter Zugrunde
legung eines Durchschnittswertes der jeweiligen Berufsgruppe. 

(2) Die nach § J des Finanzierungsgesetzes \ (Hl den Kirchge
meinden zu übernehmenden Besoldungsanteile betragen für das 
Rechnungsjahr 1999 20 v.H. der Brutto-Dienstbezüge. Die Antei
le werden pauschaliert unter Zugrundelegung eines Durch
schnittswertes. 

§3

Die Kirchgemeinden erhalten Kirchensteueranteile in Höhe 
von 10 v.H. des Kirchensteueraufkommens 1998. Die einzelne 
Kirchgemeinde erhält daran einen Anteil (Kirchen-,teuerzuwei
sung) nach dem Verhältnis ihrer Gemeindcglieder7ahl ;,u der 
Gemeindcglicderzahl in der Landeskirche. Die Gemeindeglieder
zahlen werden nach den gemäß � l Ode� Kirchengesetzes über die 
Kirchenmitgliedschaft vom 4. November 1990 (KABl 1991 S. 3) 
zu führenden Gemeindegliederverzeichnissen bestimmt. 1 v.H. 
des Aufkommens 1998 verbleiben dem Oberkirchenrat zur Unter
stützung notleidender Kirchgemeinden (Härteausgleichsfonds). 

§4

(1) Die örtlichen Baukassen erhalten Zuweisungen aus den
Erträgen von dem in den Vereinigten Vermögenshaushalten ver
walteten Vermögen der örtlichen Kirchen (herkömmliche Kir
chen- und Pfründenvermögen) als Anteile zur Erhaltung der Kir
chen und Pfarrhäuser. 

(2) Die Zuweisungen für die Kirchen betragen für die einzel
nen Baukassen 20 v.H. der Erträge der zum Gebiet der betreffen
den Kirchgemeinde gehörenden örtlichen Kirchen. 

(3) Die Zuweisungen für Pfarrhäuser betragen ifögesamt
20 v.H. der Gesamterträge aller örtlicl1cn Kirchen. Sie werden auf 
die cin1.elnen 13.iukassen nach dem Bestand der Pfarrli:iuser 
umgelegt. Als Pfarrlüuser gelten dahc1 Wohngehiiude, in denen 
minJestens eine freie Dienstwohnung nach den Bestimmungen 
des Kirchlichen Böoldungsgesetzes zur Verfügung steht. 

14) Die verbleibenden 60 v.H. der Ge,amterträge aus dem Ver
miigen der örtlichen Kirchen \,erden ah Anteil 1.ur Deckung der 
Personalkosten für eile Pastorinnen und Pastoren im Dienst der 
Kirchgemeinden im landeskirchlichcn H:.iushalt vereinrrnhmt. 

(5) Bei Erträgen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher
Betriebe ist vor der Berechnung nach den Absätzen 1 bis 4 ein 
Anteil von 40 \.H. der Brutto-Pachteinnahmen einer Rlicklage 
;u;ul\ihren. die hci der jeweiligen Kird1cnkreisvcrwaltung ge
f\ihn wird. 

( 6) Die Einnahmen aus der Verpachtung von restituierten
Flächen und aus Zinsen für Verkaufserlöse dieser Flächen (gern. 
Art. 21 Ahs. 3 Einigungsvertrag i.Y.m. � 11 Abs. 2 Vermögens7u
urdnungsgesetz und � IJ Abs. 2 \erm,1gcns1.uordnungsge,ct1.) 
\,erden einem Fonds 1ugeführt. Dieser Fnnds wird hei der Lan
deskirche geführt und für die Personal- und Sachkosten des Refe
rates Erbpachtländereien mit verwendet. 

(7) Bei Erträgen aus den jährlichen Aufforstungsprämien ist
\ or der Berechnung nach Absatz 1 hi, 4 ein Anteil in Hhhc \'Oll 
51) r,; der Erstauffor,tungsprämie einer Sd1adenausglcichsr[ickla
gc zuzuführen, die bei der jeweiligen Kin.:hcnkreisvcrn altung
geführt wird.

§5

( 1) Die Lande,k1rchc kann Kredite ;ur L:ntcrstütrnng \'<lfl Bau
vorhaben in der Landeskirche und zur Finanzierung von B.iu\or
haben an der Landeskirche gehörenden Gebäuden bis zu einer 
Gesamtkreditsumme von 2 Millionen DM im Rechnungsjahr auf
nehmen. Über die Kreditaufnahme entscheidet der Oberkirchen
rat. Davon sollen nicht mehr als 1 Million DM für landeskirchli
che Gebäude eingesetzt werden. 

(2) Der Oberkirchenrat kann kirchenaufsichtliche Genehmi
gungen erteilen zur Kreditaufnahme durch Kirchgemeinden für 
die Finanzierung von Bauvorhaben bis zu einer Gesamtkredit
summe von 5 Millionen DM im Rechnungsjahr. 

(3) Die Landeskirche kann Bürgschaften zur Sicherung von
Krediten von Kirchgemeinden und von kirchlichen Werken zur 
Finanzierung von Bauvorhaben bis zu einer Gesamtkreditsumme 
von 2 Millionen DM im Rechnungsjahr"leisten. Über die Bürg
schaftsleistung entscheidet der Oberkirchenrat. 
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(4) in Au,nah111efällen k.rn11 die Lamksl,;irchc ohne die Zwl'cl,;
bindung nach Absatz I bis 3 l..urzfristige Kredite (Laufzeit nicht 
über ein Jahr) aufnehmen oder Bürgschaften leisten, wenn 
dadurch die Obergrenze der Gesamtverschuldung im Rechnungs
jahr, wie sie sich aus den Absätzen 1 bis 3 ergibt, nicht über
schritten\, ird. Bei Bürg,chalkn gilt die Ober·grenze der Gesamt
verschuldung nid1t. wenn in geeigneter Wei,e s1chcq,:estcllt i,t. 
daß sich die Landeskirche im Falle des Ausfalles des Haupt
schuldner, aw, dessen Grundstücken befriedigen kann. 

(5) Außerhalb des Gesamtkreditrahmens nach den Absätzen 1
und 2 können Kredite aufgenommen oder genehmigt werden für 
BauvorhahL'n an Wohngebirudcn, wenn 

1. für das betreffende Gebäude eine eigene Rechnung geführt
wird und

2. gewährleistet ist, daß Zinsen und Tilgung in voller Höhe aus
den eink()[nmenden Mieten unter Berücb1chtigung der sonsti
gen Ausgaben für das Gebiiude gedeckt \, erden können. llhne
daß ein Zw,chußbedarf entsteht.

§6

Bestimmungen des Kirchengesetzes über die Finanzierung der 
kirchlichen Arbeit in der r,vangelisch-Lutheri,chcn Landeskirche 
Mecklenburgs vom 25. Oktober 1987 (KABIS. 90), die den Be-

670.02 (99)/ 

sti111111ungen dic,cs Kirchengescl/cs c·ntgegenstehen. srnd für das 
Rechnungsjahr 1999 nicht anzuv. L'llden. 

Der Obcrhrd1cnrat kann etwaige· ,.ur Durchführung dieses 
Kirchengesetzes erforderliche Bcslimmungen erh;sen. für den 
Fall, daß der Haushaltsplan für da, Rechnungsjahr 2000 nicht vor 
dem 1. Januar 2000 von der Lande,,:- node genehmigt sein sollte, 
kann der Oberkirchenrat bis zu solcher Genehmigung die auf 
gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruhen
den und die s(111,1 notwendigen und unaufschiebbaren Ausgaben 
des neuen Rechnungsjahres gemäß dem Haushalt,,rlan für das 
Rechnungsjahr 1999 leisten, jedoch nicht über 25 v.H. der Jahres
ansätze hinaus: nur in ganz besonderen und als solche ausdrück
lich zu bescheinigenden Ausnahmefällen kann der Oberkirchen
rat bis zu 100 v.H. dieser Ansätze anweisen. 

Die Landcss) node hat das \ orstchcndc Km:hcngcsctz 
beschlossen. das hiermit verkündet wird. 

Schwerin. 24. November 1998 

Der Vorsiuende der Kirchenleitun;z 

Beste 
Landesbischof 

1. Durchführungsbestimmung
zum Kirchengesetz vom 15. November 1998 

über den Haushaltsplan 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

für das Rechnungsjahr 1999 

Gemäß § 7 des Kirchengesetzes vom 15. November 1998 über 
den Haushaltsplan der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs für das Rechnungsjahr 1999 erläßt der Oberkir
chenrat folgende 1. Durchführungsbestimmung: 

L Personalkostenanteile 

1. 1. Die gemäß § 2 Abs. l des Kirchengesetzes von den Kirch
gemeinden zu übernehmenden Anteile von 20 v.H. der Per
sonalkosten werden für das Rechnungsjahr 1999 als Jah
resbetrag pauschal wie folgt festgesetzt: 

Kirchenmusiker A 
Kirchenmusiker B 
Katecheten/Gemeindehelfer 
Küster 
Diakone 
Gemeindepädagogen 

15 600DM *) 
10 400DM *) 
II 600 DM 
8 000DM 

ll 200DM 
12 000DM 

Hat das Arbeitsverhältnis weniger als 12 Kalendermonate 
bestanden, verringert sich der Pauschalbetrag entsprechend. 

Für teilbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
die Pauschalbeträge entsprechend dem Beschäftigungsumfang 
berechnet. 

Besteht ein Anstellungsverhältnis mit mehreren Kirchgemein
den oder wird eine Tätigkeit für mehrere Kirchgemeinden aus
geübt, verständigen sich die Kirchgemeinden untereinander über 
die Aufbringung der Anteile. 

1.2. Die gcrnliL\ � 2 Abs. 2 des K1rchcngcsct1cs von den Kirch
gemeinden zu übernehmenden Besoldungsanteile von 20 
v.H. der Dienstbezüge werden für Pastoren für das Rech
nungsjahr 1999 als Jahresbetrag pauschal auf 15 200 DM
festgesetzt.

Hat das Dienstverhältnis für weniger als 12 Kalendermonate 
bestanden, verringert sich der Pauschalbetrag entsprechend. 

Bei Teildienstverhältnissen wird der Pauschalbetrag entspre
chend anteilmäßig berechnet. 

Werden Dienste in mehreren Kirchgemeinden versehen, ver
ständigen sich die Kirchgemeinden untereinander über die Auf
bringung der Anteile. Die Aufteilung kann nach der Anzahl der 
Gemeindeglieder erfolgen. Entsprechendes gilt für verbundene 
Kirchgemeinden. Der Anteil einer Kirchgemeinde für eine mit
verwaltete vakante Pfarrstelle beträgt 25 %, falls nicht die Kirch
gemeinden untereinander einen anderen Schlüssel vereinbaren. 
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2. Kirchemteueranteile

Die nach � 3 des Kirchengcsc:tze-. den Kirchgemeinden zuste
henden Kirchensteueranteile werden auf der Basis der Anzahl 
der Gemeindeglieder 1999 (Stichtag 11. November 1999) zum 
15. November 1999 berechnet llnd mit den pauschalierten Perso
nalko,tenanlL'ikn nach* 2 dc·s Kirc·hengesctzes \L'ITL'L·lmet.

3. Härteausgleichsfonds

Die nach � 3 des Kirchengesetzes möglichen Anträge auf Zah
lung einer l'ntersti.itzung ath dem Härteausgleichsfonds sind auf 
dem Dien\\,, egc hi, 1.u111 _, 1 :\ugu,t I LJLJ() heim Clhcd-.irchenrat 
einzureichen. lkn /\ntriigcn sind hei1ufügen: l lc1u,halt,plan der 
Kirchgememderechnung 1999. Abrechnung 1998. \'ermögens
und Schuldenübersicht. Abrechnung Baukasse 1998. 

-1-7101/1"-:'i 

..t. \ ermiigensertriigc 

Grundlage für die Berechnung der Anteile aus den Vermögens
ertrtigen der örtlichen Kirchen nach § -1- des Kirchengesetzes sind 
die im Rechnungsjahr 1999 bis zum Stichtag 30.11.1999 einge
g.tngcm:n Ertrüge I Ncttocrtrüge). Zu dvn Erträgvn gehören :1uch 
7in,en a11, belegten Kapitalien. Die /\111L'1k des landeskirc·hltc·hrn 
! !aushalte, so,, ic die· /LJr Weiterleitung an andere Kirchcnh.rcise
bestimmten Ausgleic·hsbeträge sind von den Kirchenkreis, ern al
tungen bis spätestem, 20. Dezember 1999 an die Landeskirchen
kasse zu überweisen. Die Ei1räge am restituierten Flächen nach
� -1- Ahs. 6 de, Kird1engesetzes sind gesondert ebenfalls hi.1 ,pii
ll'stcns 20. Dcl'.crnhcr ] LJ99 an die l .an,k,kirchenkassc tu Liber-

Schwerin. 24.No\ember 1999 

Der Obcrkirchenri1t 
l lr Schwcri n

Beschlüsse der Kirchenleitung zu Sonderzuwendung 1998, 
Urlaubsgeld 1999 und vermögenswirksame Leistungen 1999 

für Pastoren und Kirchenbeamte 

Die Kirchenleitung hat auf ihrer Sitzung arn 7. :\uYernber 1998 
nachstehende Beschlüsse gefaßt: 

Besl'hlull 

über die Sonderzuwendung 

für Pastoren und Kirchenbeamte 

im Kalenderjahr 1998 

Gemäß s 1 Abs. 1 der Verordnung über die Ge\\ährung einer 
jiihrlichen S11mkr7Uwcndung an Pasctorcn. Pastorinnen. Kirchcn
bec1111te und K1rchcnbea111tinnL'll ,,,rn .'. Juli llJL),2 in der Fassung 
ihrer i\mkrungen \Olll 2. Septc111bcr 1995 und ,,,m l l. Oktober 
1997 bestimmt die Kirchenleitung auf Grund der Finanzsituation 
der Landeskirche, im Kalenderjahr 1998 keine Sonderzuwendung 
an Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen 
der Landeskirche zu zahlen. 

Beschluß 

.Ä.ndcrung vom 5. Oktober 19% bestimmt die Kirchenleitung �mf 
Grund der Finanz,ituation der Landeskirche. im Kalenderjahr 
1999 kein Urlaubsgeld an die Pastoren. Pastorinnen. Kirc·henbe
amte und Kirchenbeamtinnen der Lande,-,h.irche zu zahlen. 

Beschlufl 

über nrmögenswirksame Leistungen 

für Pastoren und Kirchenbeamte im 

Kalenderjahr 1999 

(;emüL\ 9 1 dn VLTonlnung iilwr d1,· 7.ahlung von \cTmi1-
gc·r1swirksamcn Lei,tungen an 1';1,toren. l'astorinnen. KirL·hL·nbc
amtc und Kirchenbeamtinnen vom 6. \ltirz 1992 in der F,is,ung 
ihrer Änderung vom 5. Oktober 1996 bestimmt die Kirchenlei
tung auf Grund der Finanzsituation der Landeskirche, im Kalen
derjahr 1999 keine vermögenswirksamen Leistungen an die 
Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen 
der Landeskirche zu zahlen. 

zum Urlaubsgeld Schwerin, 7. November 1998 
für Pastoren und Kirchenbeamte 

im Kalenderjahr 1999 Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Gemäß§ 1 der Verordnung über die Gewährung eines jUhrli- Beste 
eben Urlaubsgeldes an Pastoren und Pastorinnen, Kirchenbeamte Landesbischof 
und Kirchenbeamtinnen vom 6. März 1992 in der Fassung ihrer 
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418.00/136 

Verordnung 
vom 10. Oktober 1998 

zur Ausführung des Kirchengesetzes vom 23. März 1997 
über die Fort- und Weiterbildung 

kirchlicher Mitarbeiter im Verkündigungsdienst 

Gemäß § 15 Abs. 2 des Kirchengesetzes über die Fort- und 
Weiterbildung kirchlicher '.\1itarbeiter im Verkündigungsdienst 
hestimmt die Kird1enleitung das Folgende: 

§ 1
J, iirdcrungsfähigc Weiterhi) d ungsveranstaltungen 

(Ausführungsbestimmung zu§ 3) 

(1) Fördcrungsfahig sind solche Veranstaltungen, in denen die
bisherige Berufspraxis mit dazu gehörenden didaktischen Verfah
ren unter Einbeziehung fachspezifischer Theorieeinheiten reflek
tiert wird. Solche Veranstaltungen sind an einen '.vtindestzeitraum 
von 20 . .\rheitseinhcitcn zu 45 Minuten gebunden und setzen ein 
verbindliches Kursprogramm und einschlägige Berufserfahrun
gen aller Teilnehmer voraus. 

(2) Darüber hinaus können in Ausnahmefällen solche Veran
staltungen förderungsfähig sein, in denen sich die Teilnehmer ein 
Hir die Berufsau,übung hilfreichcS Arbeitsinstrumentarium 
aneignen. wenn sie zuvor die Teilnahme an Kursen zu grundle
genden Fragen des Dienstes nachgewiesen haben. 

§2
Haushaltsmittel für Weiterbildungsveranstaltungen 

L\usführungshestimmung zu § 7) 

Der Umfang der lande,kirchlichen Angebote im Weiterbil
dungsprogramm er!'ol)cl in Abstimmung mit den z.u erwartenden 
anteiligen Haushaltsmitteln der Landeskirche. Dabei ist die Pla
nung mit einer maximalen Teilnehmerzahl für die jeweiligen Ver
anslaltungen so zu kalkulieren, daß auch Ko.',\en für die Teilnah
me an Weiterbildungsangeboten aul:\erhalb der Lande,kirche 
übernommen werden können. Die Entscheidung für die Haus
haltsplanung der Weitcrhildungsangchote außerhalb der Landes
kirche crlulgt in der Re1hcnfolge der eingegangenen Anlrjge. 

§3
Aufgaben der Dienstaufsicht 

im Hinblick auf Weiterbildung 
(Ausführungsbestimmung zu§ 9 Abs. 1) 

Sind Dienst- und Fachaufsicht getrennt, obliegt den Dienstauf
sichtsführenden diese Verpflichtung. 

§4
Maßstab der Verpflichtung 

(Ausführungsbestimmung zu § 9 Abs. 2) 

( 1) Die Verpflichtung zur Weiterbildung besteht für alle Mitar
beiter bis zur Vollendung des 58. Lebensjahres. sofern sie nicht 
geringfügig beschäftigt oder nebenberuflich tätig sind. 

(2) Der Anspruch auf Teilnahme an Weiterbildungsveranstal
tungen besteht unabhängig mm Dienstumfang. 

(3) '.\1itarbeiter. die Aufgaben in Verbindung mit einer Dienst
und Fachaufsicht übernehmen. erhalten die Möglichkeit, im 
7usammenhang mit dem Dicnstbegllm unbeschadet der Regelung 
des§ 9 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz an den für die Übernahme der 
Aufgabe erforderlichen Weiterbildungen teilzunehmen. 

§5
Verfahrensfragen 

L\usführungsbestimmung zu § 11) 

( 1) Anträge auf Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen
innerhalh der Landeskirche sind au I dem Dienstweg an die im 
Weiterbildungsprogramm angegebene Adresse zu richten. 

(2) Anträge auf Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen
außerhalb der Landeskirche sind auf dem Dienstweg an den 
Pastor für Weiterbildung zu richten. Dieser trägt dafür Sorge, daß 
der Weiterbildungsheirat über die Anerkennung gemäß � 12 
Abs. 2 Weiterbildungsgesetz entscheidet. Bei der Antragstellung 
sind die Begriffsbestimmungen des � 2 Weiterbildungsgesetz zu 
beachten. 

§6
Finanzierung der Weiterbildung 

(Ausführungsbestimmung zu§ 12 Abs. 1 J 

( 1) Die Kirchenkreise ril'l1ten wr Finanzierung des aul ,ie ent
fallenden Drittel::, der Kosten nach § 12 \Veiterbildungsgesetz 
einen Fonds ein. in den die Kirchgemeinden jährlich den vom 
Oberkirchenrat festwsetzenden Belrag einzahlen. Dieser Betrag 
bemifü sich tür Jeden Mitarbeiter im Verkündigungsdienst nach 
dem Prozentsatz der Anstellung (gemessen an V bE) bzw. nach 
dem Dienstumfang des Mitarbeiters. Die Umlage ist erstmals in 
den Haushaltsplan 1999 einzustellen. 

(2) Für Mitarbeiter auf Kirchenkreisebene wird der gesamte
Erstattungsanteil aus landeskirchlichen Mitteln finanziert, soweit 
die jeweilige Einrichtung nicht über eigene Einnahmen zur Über
nahme eines Drittels der Kosten der in Anspruch genommenen 
Weiterbildungsveranstaltungen verfügt. 

(3) Für Mitarbeiter auf landeskirchlicher Ebene wird der
gesamte Erstattungsanteil aus landeskirchlichen Mitteln finan
ziert. 
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�7 

Teilnahme an der Fortbildung 

und Finanzierung der Fortbildung 

(Ausführungsbestimmung zu§ 13) 

( 1) Ühcr die Teilnahme an und Finanzierung von Forthil
dungsvcranstaltungcn n;ich � 8 \\'eitcrhildungsgeset7 entscheidet 
der Oberkirchenrnt rrnch Beratung im Weiterbildungshcirnt. 
Dabei sind die finanziellen Möglichkeiten der Landeskirche und 
das in dem jeweiligen Handlungsfeld vorhandene Potential an 
ausgebildeten oder in der Ausbildung befindlichen Ylitarbeitem 
zu berücksichtigen. Auch ist zu prüfen, oh eine Beauftragung vor
gesehen i<;t, die eine zusätzliche Kompetenz erforderlich mach!. 

(2) Nach Anhörung des Weiterbildungsbeirates regelt der
Oberkirchenrat, ob bzw. welche Fortbildungsmaßnahmen für spe
zielle Beauftragungen nötig sind. 

( 3) Auch wenn keine finanzielle Förderung aus kirchlichen
lfaushaltsmitteln in Am,pruch genommen wird. ist Absatz 1 ;inzu
\\ enden. 

§8

Inkrafttrctl'n 

Diese Verordnung tritt am 10. Oktober 1998 in Kraft. 

Schwerin, 16. Oktober 1998 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Be,te 
Landesbischof 

265 00/95 

Der Oberkirchenrat veröffentlicht nachstehend die Vereinba
rung zwischen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche über 
die Evangelische Akademie Mecklenburg-Vorpommern ( EA 
f\1-V), die Satzung der EA M-V vom 27. November 199K sowie 
die Mitglieder de, Kuratoriums der EA M-V. 

Der Oberkirchenrat 
Dr. Schwerin 

Vereinbarung 
zwischen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

und der Pommerschen Evangelischen Kirche 

über die Evangelische Akademie Mecklenburg-Vorpommern (EA M-V) 

§ 1

(1) Die EA M-V ist eine Einrichtung in Trägerschaft beider
Landeskirchen. 

(2) Sie ist ein Werk im Sinne der kirchlichen Ordnungen.

(3) Sie hat einen Schwerpunkt in der Bildungsarbeit mit
Jugendlieben und jungen Erwachsenen. 

(4) Sie arbeitet auf der Grundlage der als Anlage zu dieser Ver
einbarung beigefügten Satzung. Die Satzung soll nach zwei Jah
ren überprüft werden. 

§2

(]) Rechtsvertretung, Rechts-, Dienst- und Fachaufsicht für die 
EA M-V erfolgen im Auftrag beider Landeskirchen durch den 
Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs, soweit die Satzung nichts anderes regelt. 

(2) Für die Arbeit der EA M-V stellen beide Kirchen jährlich
Mittel aus den landeskirchlichen Haushalten zur Verfügung. Die 
Höhe der Mittel ergibt sich aus dem jährlich zu beschließenden 

Haushaltsplan der Evangelischen Akademie Mecklenburg-Vor
pommern, der vom Kuratorium erstellt und vom Oberkirchenrat 
und vom Konsistorium bestätigt wird. Die Anteile beider Kirchen 
werden im jährlichen Haushaltsplan von den Synoden beschlos
sen. Die kirchlichen Eigenmittel werden zu zwei Dritteln von der 
E\ angclisch-Luthcrischen Landcskirl'l1e f\lecklcnhurgs und zu 
einem Drillcl von der Pommerschcn E\ angdischen Kirche aufge
bracht. 

(3) Die personelle Ausstattung der EA M-V richtet sich nach
dem als Anlage zu dieser Vereinbarung beigefügten Stellenplan. 

§3

Die EA M-V hat eine Geschäftsstelle mit Sitz in Rostock. 
Außenstellen sind nicht vorgesehen. 

§4

(l) Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der Unterzeichnung
durch die Vorsitzenden beider Kirchenleitungen in Kraft. 

(2) Die Satzung der EA M-V tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.



Seite l 08 Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs :'-Jr. 15-17/1998 

(3) Beide Kirchen sorgen für eine fristgemäfk Konsti1 uierung
des satzungsgemäßen Organs der EA \!-V. 

(4) Diese Verernbarung gilt zunäciist befristet bis zum '1. De
zember l 999. Die Laufzeit kann durch entsprechende Beschlüsse 
dn Kirc·lwnlei1un�c'n beider Kirchen\ n!Lingen werden. 

(5) Während der Laufzeit dieser Vereinbarung ruhen die
Rechtswirkungen der Sat7llng der l\lccklenhurgischcn [1 angeli
schcn Akademie I um 15. ,\p1il 1991 und die Ordnung dcT Evan
gelischen Akademie Greifswald vom l. Januar l 993. 

Fiir die t::van�•cli,c·h-Luthcri,d1c 
Landeskirche Mecklenburgs 
Schwerin. 27. Nmember 1997 

hir die Po111111crsche 
Ernngelisclie Kirche 
Greifswald. :7. November l 997 

Der Vorsitzende der 
Kirchenleitung 

Bcstt: 
Landesbischof 

Der VorsilLende der 
Kirchenleitung 

Berger 
Bischof 

S .\TZ lJ r-; (; 

der 

E, angelischen ,\kademic Mecklcnhurg-Yorpommcrn 

Pr:iamhel 

Die Evangelische Akademie Mecklenburg-Vorpommern führt 
die Arheitswei,cn und Erfahrungen der \fecklcnhurgischen 
Evangeli,chen :\kademie und der Evangeli,chcn ,\kademie 
Greifs1\ ald fort. Die Arbeit in einer gemeinsamen Einrichtung in 
Träger,chaft der Evangebch-Lutherischen Landeskirche Meck
lenhur.s, und der Pommcr,d1en E1 angelisd1en Kirche ,oll die 
inhaltlichen und personellen Potentiale sowie die bereitzustellen
den Mittel effekti „ er zur Geltung bringen. Beide Kirchen halten 
tlit:,e Arbeit sow,,hl im Bli,k auf die innere SuhstanL der Kirche 
als auch im Blick auf die Wirkung der Kirche nach außen für 
unverzichtbar. Sie soll zugleich die Öffentlichkeit des Landes 
Mecklcnhurg-V(\rpommern deutlicher erreichen und dem 
Gesprüch LWischen den Kirchen und der Gesellschaft d1cne11. 

§ 1
Rechtsform 

Die Evangelische Akademie Mecklenburg-Vorpommern (im 
folgenden: EA M-V) ist eine Bildungseinrichtung in Trägerschaft 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und 
der Pommerschen Evangelischen Kirche. Sie hat einen Schwer
punkt in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwach
senen. Die EA M-V ist ein rechtlich unselbständiges Werk beider 
Landeskirchen und arbeitet im Rahmen der Ordnungen der Kir
chen inhaltlich selbständig. Rechts-, Dienst- und Fachaufsicht 
werden, soweit diese Satzung nichts anderes vorsieht, durch den 
Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs wahrgenommen. 

§2
Auftrag und Arbeitsformen 

( 1) Durch offt:ne kirchliche Bildungsarbeit vermittelt die EA
M-V Inhalte und Lebensformen des christlichen Glaubens in das
iiffentlichl: Ct:spdch. Dialllg und Ausei11amkrset1u1w mit den
geistigen. kulturellen und politischen Themen der Zeit dienen
dem Verkündigungsauftrag der Kirchen und ihrer öffentlichen
Verant1\ortung. In der L\ \.1-V wc0rden neue Fnrmrn der Bil
dungsc1rheit cnt" ickelt und erprobL

(2) Die Akademiearbeit geschieht in Form rnn Tagungsange
hotc·n. Seminare11. Vortrag,- und Srudic,wrhcit, EX-kur,1,lnt:n und 
Studiemeisen. In der Vielfolt ihrer Veranstaltungsformen werden 
Gemeim.chaftserfährungen in eintr lebendigen Spiritualität 
geförckrl. 

(3) Die Angebote der EA 1\1-V berücksichtigen die rt'gionalen
Besnnderhci1en und crfolgc'n im Rahmen der jährliclwn Planung 
au! dem Gebiet der beiden Kirchen. 

( 4) Die EA \!-V ist dem ökumenischen Zusammenwirken.
dem D1:ilog mit den Rdigiunen. imhc',ondere mit dem Jude11tu111. 
und dem Anliegen des Konziliaren Prozesse, 1·erpflichtct. 

§3
Kuratorium 

( 1) Die Arbeit der EA \1-V wird verantwo11lich geplant und
begleitet durch das Kuratorium. Das Kuratorium vertritt die Aka
demie nach außen. 

(2) Das Kuratorium besteht aus zehn Mitgliedern:
a) der zustl\ndige Dezernent des Oberkirchenrate, und des

Konsisturi ums.
b) je zwei hauptamtliche kirchliche Mitarbeiter jeder Lan

deskirche. die durch die zuständige Kirchenleitung ent
,andt werden,

c) 1ier evangelische Repräsentanten des öffentlichen Lebem.
1 on denen zwei durch die Kirchenleitung der Evangelisch
Lutherisd1e11 Lande,kirchc \lecklcnhurgs und zwei durch
die Kirchenleitung der Pommerschen Evangelischen Kir
che berufrn werden.

Das Kuratorium wählt aus seiner \litte einen Vorsit?enden und 
einen stellvertretenden VursitL.enden. 

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Buchst. b und c werden für
die Dauer von vier Jahren berufen. Wiederberufung ist möglich. 

( 4) Das Kuratorium wirkt in allen Personalangelegenheiten der
EA M-V mit. Es berät und beschließt über die Jahresprogramme 
und erstellt den Haushaltsplan. 

(5) Das Kuratorium tagt nach Bedarf, jedoch mindestens zwei
mal im Jahr auf Einladung des Vorsitzenden oder auf Antrag von 
mindestens einem Drittel der Mitglieder. 

(6) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Enthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 
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(7) Der Leiter der EA M-V bereitet im Auftrage des Vorsitzen
den die Sitrnngen des; Kuratorium� vor und nimmt mit beratender 
Stimme tc·il 

*4
Der Leiter 

( 1) lrn Rahmen (!er Festlegungen des Kuratoriums ist (k; Lei
ll'r für d1i: /\rbeil dc:r EA M-V \cran(\\Orlltch. Fr isl Pa,lor liir 
Akademiearbeit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
\lecklenbmgs und wird von der Kirclwnleitung der Evangclisch
!.utherisch,·11 Lmckskirchc \ 1cd.knhurgs im 1_.:111,·crnchrncn mit 
der Kirchenleitung der Pommerschen Evangefochen Kirche für 
die Dauer von acht J ahrcn bnufen. \\'iederberufung ist möglich. 
i)cr Pa;-tr,r für /\kackmiearhc·it untcr<,tc•lit der 1)1cm.t und 1:ad1-
aufsicht des Oberkirchenrates. 

(2) Dc·r Leiter schhigt dem Kuratorium die .Lihrcsplanung /lll
BeschluiJfossung rnr und gibt cmen jährlichen Arbeitsbcncht. 

(3) Der Leiter übt die Dicn,t- und Fachaufsicht liber die wcitc-
1c.·11 Mitarbeiter aus. 

§5
.'\ litarbeiter 

( 1) Im Rahmen c111cs von bc·idcn K1rchenlcitunge11 hcsc·hlossc
nen Stellenplanes für die EA J\1-V werden neben eiern Leiter wei
tere Mitarbeiter eingestellt. 

(2J lm Rahmen der vorhandenen Mittel können Honorarkräfte 
mit bestimmten Aufgaben und Projekten zeitlich befristet beauf
tragt werden. 

(3) Das Kuratorium fördert regionale und ehrenamtliche Initia
tiven als Teil der jährlichen Programmplanung. 

(4) Auf die Arbeitsverhältnisse finden die in der Evangelisch
Lutherisd1en Landeskirche \lecklenburgs jeweils geltenden ar
hcitsrcchtlichcn Rcg,·lungcn .\nwcmlung. 

§6
Zusammenarbeit 

Die EA M-V arbeitet mit anderen, besonders mit benachbarten 
Evangelischen Akademien sowie mit anderen Einrichtungen mit 

\ ergleichbarer oder fönlicher Zielsetzung zusammen. Sie ist Mit
glied der E vangel i sc·hen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsencn
hi ldung rkr Evane2clisch-Luthcrisd1cn Landeski1Thc Tvk,·klen
burgs und des eingt'tragenen Vereim. E\ angelischer Akademien in 
Deutschland. 

§7
Glckh,tcllungsklausel 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzunggel
ten jeweils in der Reiblichcn und männlichen Fmm. 

§8

Die Satzung kann durch übereimtimmende Beschlü"'e der 
Kirchenleitungen geändert werden. 

§9
Inkrafttreten 

Das Inkrafttreten dieser Satzung wird in der Vereinbarung zwi
schen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
und dn P\\mmcrsc·hc'.n Esangc·lisclicn l\.irche ühc·r die Ak:t,kmie
arbeit der beiden evangelischen Landeskirchen im Land \1eck
lenburg-Yorpommern in einer von beiden Kirchen getragenen 
Evangeli,c·hcn Ak:1dcmic \kc·klcnhme2-Yorpommcrn (F.\ \1-V) 
festgelegt. Sie tritt mit Abschluß der Laufzeit dieser Vereinbarung 
außer Kraft. 

Für die E\ angclisch-Lutheri,che Für die Pommerschc 
Landeski rchc Mcc'k lcnhurg.s 

Schwerin. 17. Nmemher 1997 

Der Yor,itzende der 
Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 

b angdischc Kirche 

Greifswald, 27. November 1997 

Der Vorsitzende der 
Kirchenleitung 

Berger 
Bischof 
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Kuratorium der Evangelischen Akademie Mecklenburg-Vorpommern 

de Boor, Christoph 17235 l\'eustrelitz. 

Geschäftsführer des Diakomevereins Töpferstraße 13 
des Kirchenkreises Stargard e. V. 

Dr. Ehricht, Christoph 
Oberkonsistorialrat 

Haerter, Andreas 
Superintendent 

17489 Greifswald 
Gützkower Landstraße 69 

l Tl09 Pasewalk
Wilhelmstraße 6

Prof. Dr. theol. Hildebrand, Bernd 17489 Circifswald 

Vorsitzender F.-L.-Jahn-Straße 3 

Hoeck, Hans-Martin 
Rechtsanwalt 

Prechtel, Alexander 
Generals tc1atsan wal t 

17<ß3 l\'euhrandenhurg, 

Lindenstraße 5 

18057 Rostock 
LindenstraJk 5 

Richter, \larlies 
Landespfarrerin 

Dr. Schwerin, Eckart 
Oherkin:henrat 

Struhe, Dorothea 

17489 Greifswald 
Lange Straße 10 

19055 Schwerin 
Münzstraße 8 

18057 Rostock 

Pastorin. Stellvertretende Vorsitzende Kirchenstraße :l 

Dr. Timmel, Karin 
Landriitrn 

18528 Bergen 

Billroth,traße 5 

Der Geschäftsführende Aus,chuß des Kuratoriums besteht aus 

Herrn Professor Hildebrandt. Frau Pastorin Strube sowie dem Lei
ter der Akademie, Herrn Dr. Mahlburg. 

Beschlüsse der 10. Tagung der XII. Landessynode 

vom 12. bis 15. November 1998 

Beschluß XII/lO-.� 

Beschluß 
zum Kirchengesetz vom 9. Mai 1998 

zur Anderung der Besoldungstabelle zum Kirchlichen 
Besoldungsgesetz 

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskir
che Mecklenburgs hat das von der Kirchenleitung beschlossene 
. ,Kirchengesetz vom 9. Mai 1998 zur Änderung der Besoldungs

tahellc zum Kirchlichen Besoldungsgesetz" hesLitigt. 

Rampe, 15. November 1998 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 

Beschluß XII/10-6 

Beschluß 
zum Kirchengesetz vom 6. Juni 1998 

zur Änderung des Kirchengesetzes vom 21. März 1987 
zur Ausführung der Kirchenkreisordnung 

Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskir
che Mecklenburgs hat das von der Kirchenleitung beschlossene 
,,Kirchengesetz vom 6. Juni 1998 zur Änderung des Kirchenge
setzes vom 21. März 1987 zur Ausführung der Kirchenkreisord
nung" bestätigt. 

Rampe, 15. November 1998 

Die Landessynode 
Möhring 

Präses 

Beschluß XTI/10-7 

Beschluß 
zur Verwendung von Kirchensteuereinnahmen 1996 

Die über den Plan von J 996 eingekommenen Kirchensteuer
einnahmen, die nach dem Haushaltsgesetz im Jahre 1997 an die 
Gemeinden zusätzlich ausgeschüttet werden sollten. sollen erst 
dann ausgeschüttcl werden, wenn die !llöglichcn Rückzahlungen 

aus dem Kirchensteuerclearing abgeschlossen sind . 

Rampe. 15. November 1998 

Die Landessynode 
Möhring 

Präses 

Beschluß XIT/10-10 

Beschluß 
zu Schwerpunktsetzungen für die kirchliche Arbeit 

Es wird ein ad hoc-Ausschuß, bestehend aus Mitgliedern des 

Theologischen Ausschusses, des Gemeindeausschusses und des 

Finanzausschusses eingesetzt, der der Synode Vorschläge unterbrei
tet, wie durch Schwerpunktsetzungen in der kirchlichen Arbeit ein 
Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes erreicht werden kann. 

Der Ausschuß soll der Frühjahrssynode 1999 einen Zwi

schenbericht geben und seine Arbeit so beenden, daß die Ergeb
nisse in das Haushaltsgesetz für das Rechnungsjahr 2000 ein

fließen können. 

Rampe, 15. November 1998 

Die Landessynode 
Möhring 
Präses 
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Beschluß Xll/10-11 

Beschluß 
zur Änderung der Geschäftsordnung 

� 24 ;\bs. 1 LU d) der Gcschtiftsnrdnung der Lanclc,synodc wird 
wie folgt neu gefaßt: 

. ,Der Rechnungsprüfungsausschuß nimmt die Rechte und 
Pflichten wahr. die ihm durch das Kirchengesetz über das Rech
nungsprüfungsamt zugewiesen sind. 

Er schlägt der Landessynode \Of. wie auf Grund des Berichtes 
des Rechnungsprüfungsamtes und seiner eigenen Feststellungen 

zu verfahren ist." 

Rampe, 15. November 1998 

Die Landessynode 

Möhring 
Präses 

Beschluß XIV l 0-12 

Beschluß 
zum 60. Jahrestag der Pogromnacht 

I. 

Wir gedenken in diesen Tagen der Pogromnacht. die vor 60 
Jahren Lum Fanal für den Hnl()c·aust an den Juden wurde. 

Mit Scham müssen wir bekennen, daß damals viele Christen 

geschwiegen haben und ängstlich beiseite schauten. Noch mehr 
belastet uns. daß die antisemitische Rassenideologie in die 
Gesetzgebung unserer Landeskirche einfließen konnte und damit 
nicht nur geduldet. sondern aktiv unterstützt und rnm eigenen 
Anliegen gemacht wurde. 

Öffentliche Verlautbarungen aus dieser Zeit. die zwar keine
Gesetzeswirkung hatten, aber als offizielle Stellungnahmen der 
Kirche zu verstehen waren, brachten noch deutlicher die Identifi
zierung mit rassistischem Gedankengut und ihre Verklärung zu 
einer göttlichen Botschaft LU!ll "',,usdruck. 

Wir haben uns vergewissert und dankbar zur Kenntnis genom

men, daß die entsprechenden Kirchengesetze der Mecklenburgi
schen Landeskirche während der nationalsozialistischen Zeit 
durch das Kirchengesetz vom 12. September 1945 vom Landes
bruderrat aufgehoben wurden. Dieses Kirchengesetz hat die erste 
Ordentliche Landessynode nach 1945 am 20. Juni 1946 bestätigt. 

Die unverzügliche Aufhebung dieser Kirchengesetze war eine 
Distanzierung vom Antisemitismus in der Kirche. Dennoch 
möchten wir auch heute noch unser Erschrecken darüber zum 
Ausdruck bringen, daß solch ein Ungeist auch in unserer Kirche 
Platz greifen konnte. 

II. 

Demütig bitten wir Gott, daß er unserer Kirche stets die Weis
heit gebe, als Quelle ihrer Verkündigung und als Maßstab ihrer 

Ordnungen nehen dem Wort Gotte, f..cinc anderen ,.Ereignisse 
und Mächte, Gestalten und Wahrheiten·' anzuerkennen /1·gl. 
Theologische Erklärung von Barmen). 

Demütig bitten wir Gott, daß er unserer Kirche die Kraft gebe, 
mcnschcnvcrachtrndcn Weltanschauungen und Strömungen ,;tcts 
Widerstand cntgcgcnn1sctzen . 

Demütig bitten \, ir Gott, daß er UllSerer Kirche den Segen 
gebe, begonnene Wege eines neuen Verhältnisses zwischen Juden 
und Christen weiter zu gehen und neue Wege zu finden. 

Angesichts von Tendenzen. das Lrm,cht des Nationalsozialismus 
1u vcrhannloscn udcr zu verdrängen. kilt die Synode ein iiffentli
ches und mahnendes Erinnern nicht nur aus Anlaf3 von Gedenkta
gen, sondern als eine ständige Aufgabe der Kirche für geboten. 

Rampe, 15. November 1998 

Die Landessynode 
.\lühring 

Präses 

Beschluß Xll/10-1-"' 

Beschluß 
zur Weiterarbeit am Thema „Juden und Christen" 

Die Landessynode bittet das Amt für Gemeindedienst, m 
Zusammenarbeit mit dem Theologischen Ausschuß der Landes
synode. mit der Arhcitsgcmcinschah .. Kirche und Judentum"· 
,m,ic mit Fachleuten ein Arhcit.shcft zum Thema .Juden und 
Christen·' LU erarbeiten. 

.\"eben Arbeitshilfen, Material für Veranstaltungen und Begeg
nungen und neben Informationen soll den theologischen Grund

legungen angemessen Raum gegeben werden. 

R,unpe. 15. Nmcmhcr 1998 

Die Landessynode 
.\föhring 
Präses 

Beschluß Xll/10-1➔ 

Beschluß 
zur Kampagne „Erlaßjahr 2000" 

1. Die Synode macht sich die Ziele der Kampagne „Erlaßjahr
2000 Entwicklung braucht Entschuldung" zueigen. Sie befür
wortet eine Mitgliedschaft der Landeskirche in dieser Kam

pagne. damit sie noch mehr Gewicht bekommt. Die Synode
bittet den Oberkirchenrat zu prüfen, aus welchen Mitteln der
Mitgliedsbeitrag von 1000,00 DM zu bezahlen ist.

2. Die Synode appelliert an die Landesregierung, die Anliegen
der Kampagne auf der politischen Ebene zu unterstützen.

3. Die Synode beauftragt den Delegierten zur Vollversammlung
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Harare, die Ziele der
Kampagne auf der Vollversammlung einzubringen und die
Vollversammlung um Unterstützung zu bitten.
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4. Die S\!l1llk billet die (;crneit1de11. sich mit ,lern Therna der
Yen,chuldung und mit der Kampagne „ErL!l:uahr 2000. Ent
wicklung braucht Entschuldung" zu beschäftigen.

Rampe. 15. �ovembcr 1998 

Die Landc,,ynodc 
Möhrin,c 
Präses 

Beschlul;\ Xll/10-16 

13cschluf\ 

zum Bericht des Diakonischen \\"crkes 

Die Synode will aus dem Bericht des Diakoni,chen Werkes die 
zitierten Fragen aus der EKD-Denkschrift für unsere Landeskir
che hen orheben und verstiir/...,·11: 

l. Wie /...,innen das Miteinc1mkr der vcrlal.\tcn Kirche und ihrer
Diakonie und die gegenseitige Unterstützung vertieft wer
den·'

2. Wie kann das Diakonische stärker im T .eben der Gemeinde ab
heiknde Ciemeinschall. \\ lL' ll1 Got1e.sdi,:n,t uml C,cbct \-cran
J...ert \1 LTden·1

3. Wie kann es zu emer stärkeren Vernetzung\ on Gemeindedia
konie. Kirchenkreisdiakonie und übergreifender Diakonie
kommen·'

4. Wie Lum e, zu einelll ,tjrJ...eren persönli,·h,·t1. diakonischen
Engagemem der Chri,ten in den Gemeinden kummen·1

Unter Bezugnahme auf das Grußwort des ).Iinisterpräsidenten 
will die Synode aus dem Bericht unterstreichen. daß wir von der 
Landesregierung erwarten. die Verbesserung der ,nzialcn Lage im 
Land 11111 \"nrrnng 1u bchamkln. wie 1.B.: 

1. die Verstetigung der Arbeitsplätze im ,oziokulturellen
Bereich.

2. die Verlängerung von Beschäftigungszeitr:iumen bei vom
Arbei1,:u1H geforderten i\Llßnahmrn au! miiglichst fünf
Jahre.

3. die Überführung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit in
den Bereichen Kultur, Sozialarbeit und Beratungsdienste in
den allgemeinen Arbeitsmarkt,

4. die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Jugend/Sozialbereich
und bei gemeinwohlorientierten arbeitsmarktgeförderten Be
schäftigungsprojekten,

5. die Sicherung der langfristigen Finanzierung der bereits be
stehenden Beratungsstellen.

Rampe. 15. November 1998 

Die Landesynode 
Möhring 
Präses 

Flc-schlul.\ XII/1(1-1 :-: 

Beschluß 

zur .\fügliedschaft in der EDCS 

Die Evang.-Luth. Landeskirche i\kL·klc11bur_us wird i\Ii1glicd in 
dn EDCS (()kumcrn,,·he EntwicJ...lun/.'.'!!enmsenschallJ. SiL· legt 
[(11).()00.0() Di\1 au, der Kapitalrückldge bei dn EDCS cttl. 

Rampe, 15. Nmember 1998 

Die Landessynode 
i\ liihri ng 
Priiscs 

Pfarrstellenausschreibungen 

330.01/55 

Auslandspfarrstellen 

Dn Obcrkircht'nrat gibl nachstehend 1wci Stcllcnaussclm:ihun
gen des Kircht'namtes der EKD !Lir eine Ausland,pfarr,tellc 
bekannt. Bewerber \,enden sich bitte direkt an das Kirchenamt 
der EKD bei gleichzeitiger Information des zuständigen Landes
,uperintendenten und des Oberkirchenrates. 

Der Oberkirchenrat 

Flade 

Auslandsdienst in Kolumbien 

Die deutschsprachige evangelische Gemeinde in Bogota sucht 
zum 1. September 1999 einen/eine Pfaner/in. 

Die Cemeinde hat etwa "1-00 Mitglieder. Der C,oltesdicn,t. der 
_jeden Sonntag in Lkutschn Spracht' gehalten wird. spit'lt L'inc 1cn
tralc Rolle. An der deutschen Schuk iSt RcligionsuntcrriL·ht 1.u 
geben. 

Gewünscht wird ein/eine Pfaner/in mit Gemeindeerfahrung. der/ 
die gerne den persönlichen Kontakt zu den Gemeindegliedern 
sucht und in der Lage ist, Wachstum und Weiterentwicklung der 
Gemeinde zu fördern. Offenheit für das ökumeni,che Gespräch 
und die sozialen Fragen des Landes ist wichtig. 

Die Mitglieder der Gemeinde gehören überwiegend der gehobe
nen Mittelschicht an. Auf dem weitläufigc'n Gemeindegelände 
mit Kirche und Pfarrhaus werden in einer Tagesstätte 240 Kinder 
im Vorschulalter und 90 Schulkinder au, den benachbarten 
Armen\'ierteln betreut. 

Die Gemeinde versteht sich auch als eine Stätte kultureller Ver
anstaltungen zur Begegnung für Deutschsprachige und deren 
Freunde. 
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Die Gemeindegruppen in Cali und Baranquilla sind ca. zweimal 
im Jahr zu besuchen. 

Vor Diensrheginn ht ein Intensivkurs wm Erlernen der spani
,;chen Sprache vorgesehen. 

Die Ausschrcibung,,untcrlagen bitten \, 1r schriftlich anLUlordern 
beim: 
Kirchenamt der EKD 
Postfach 2 1 02 20 
30402 Hannover 
Tel.: 05 11/ 27 96 -2 27 oder 2 28 
F:tx:05 11/ 27%-717 
e-mail: uebersee@ekd.de

Bewerbungsfrist: 1. h'bruar 1999 ( Eingang beim Kirchenamt der 
EKD) 

Auslandsdienst im Libanon 

Die Evangelische Gemeinde zu Beirut/Libanon sucht rnm 
1. September 1999 crnen neuen Pfarrer/eine Pfarrerin.

'\eben den üblichen Anforderungen in der Gemeindearbeit f):ibt es 
folgende Schwerpunkte: 

- Seelsorge an im Libanon verheirateten deutschsprachigen
Frauen

- Gewinnen neuer Gemeindeglieder in der Aufbauphase nach
dem Bürgerkrieg

- Pllege Ion Kontakten zu einheimischen Kirchen und anderen
Religionsgemeinschaften

- Pastorationsreisen nach Syrien

Dienstzeit: 6 Jahre 

Erforderlich sind gute Englbchkenntni'"e (möglichst auch Fran
zösisch oder Arabisch). 

Die Schulsituation ist je nach Alter der Kinder schwierig. 

Bewerbungen werden bis zum 15. Januar 1999 erbeten. 

lnteressentcn erhaltc·n weitere Information und Ausschreibungs
unterlagen beim 

Kirchenamt der EKD 
Hauptabteilung III 
Postfach 21 02 20 
30402 Hannover 
Tel.: 05 11/ 27 96 -2 25 und 2 2 3  
Fax: 05 11/ 27 96 -7 17 
E-Mail: uebersee@ekd.de

261.01/209 -l 

Stellenausschreibung 

Die Stelle einer Referentin/ eines Referenten im Amt für Gemein
dedienst der Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs ist neu zu 

besetzen. Voraussetzung für diese Tätigkeit ist die Zv,eite Ge
meindepädagogische Prüfung oder ein \ ergleichbarer Abschluß. 
!erwartet 1,,:rden Ert'ahrungen in der l.n,achscncnhildung und in 
der Leitung und Durchführung von Riistzeiten, gemeindeberate
rische Kompetenz_ die Bereit,chaft zu Kooperation und eigenver
;rnlwortlicher Arbeit. 
Der Umfang dieser Stelle bt:trägt 100 ' , . 
Bewerbungen sind bis zum 15. Februar 1999 an den Oberkir
chenrat, PF 11 \06.1. 19010 Schwerin und in Kopie an das Amt für 
Gemeinded1rnst. Dl>rnplatL 12, 18273 C,üstrow ?U richten. 

Personalien 

-n 12-2on

Pastorin Christiane Gramowski, Ribnitz, ist die\ akante Pfarrstel
le in der Kirchgemeinde Wu,trow 1.um 1 .  Nmcmber 1998 liber
tragen worden. Ihr Dienstumfang beträgt 75 %. 

Schwerin. 15. Oktr>her 1998 

Beste 
Landcsbi,clmf 

8108-20/12 

Dem Pastorenehepaar Cornelia und Tom ügihie, Warlin. wird 
gemäß§ 7 des Kirchengesetzes vom 23 . März 1997 über Dienst-
1erhältnissc mit eingeschrlinkter Aufgabe [TeildiemtgcsetzJ 
( KABl S. 59 ) die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Sternberg mit 
Wirkung mm 1. November 1998 übertragen. 

Schwerin. 15. Oktober 1998 

Beste 
Landesbi,chol 

�no 1-20112 
Propst Dr. Andreas von Maltzahn, Vipperow_ ist die 1akante 
Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Wismar St. Nikolai, die mit der 
Kirchgemeinde Wismar Heilig Geist \erbunden ist, zum 1. De
zember 1998 iibemagen worden. 

Schwerin, 16. November 1998 

Beste 
Landesbischof 

5 l04 -20/10 

Pastor Sybrand Lohmann, Rostock-Evershagen, ist die vakante 
Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Rostock Luther-St. Andreas zum 
1. Dezember 1998 übertragen worden.

Schwerin, 26. November 1998 

Beste 
Landesbischof 

mailto:uebersee@ekd.de
mailto:uebersee@ekd.de
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Pastor Peter Wittenburg. zuletzt beurlaubt für den Dienst als 
Pastor in Kaliningrad, ist die \ akante Pfarrstelle in der Kirchge
meinde Klütz zum 1. Dezember 1998 übertragen worden. 

Schwerin. 16. November 1 'YJ:-; 

Beste 
Landesbischof 

PA Doq,e-Klcin. (,udrun /,-1--4 

Auf Beschluß des Oberkirchenrates wird der Dienstumfang von 
Frau Pa'1orin Doege-Klein. Studienleiterin am Theologisch
Pädagogischen Institut in Rampe, gemäß � 121 Pfarrergesetz 
(KABI 1997 S. 86) mit Wirkung vom \. Oktober 1998 auf 50 ''{

redtuiert 

Schwerin. 24. September 1998 

Beste 
Landesbischof 

PA Teppke. Gerhard /30 

Pastor Gerhard Teppke. Dcirgun. wird auf seinen Antrag vom 
7. April 1998 gemäß § 104 Abs. 2 Nr. 1 Pfarrergesetz (KABI 1997
S. 86) mit Wirkung vom 1. N,nember 1998 in den Ruhe'itand ver

setzt.

Schwerin. 15. Oktober 1998 

Beste 
Landesbischof 

PA PingeL Walter il7 

Pastor Walter PingeL Altkalen. wird auf seinen Antrag vom 
21. April 1998 gemäß § 104 Abs. 2 Nr. 1 Pfarrerge,etz I KABI
1997 S. 86) mit Wirkung vom 1. No\ember 1998 in den Ruhe
' und verscl/:t.

'>chwerin, 15. Oktuher 1998 

Beste 
Landesbischof 

PA Sanne. Helmut /.'15 

Pastor Helmut Sanne. Barkow. wird auf seinen Antrag vom 

21. September 1998 gemäß § 105 Pfarrergesetz ( KABI 1997
S. 86) mit Wirkung \ om 1. Dezemher 1998 vorzeitig in den Ruhe
stand versetzt.

Schwerin. 16. No\ember 1998 

Beste 
Landesbischof 

14 7. 0 l / 14-6 

Besetzung Rechtshof 

Die Kirchenleitung hat auf ihrer Sitzung am 7. November 1998 
Herrn Landcs,upcrmtcndcnt i.R. lk Joachim Wichering al.s Ver
treter des ordinicnen Beisitzers im Rc·chtshof hes@i12t. 

Schwerin, 7. Non:mber 1998 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbischof 
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Durch die Kirchenleitung wurden nach § 6 Abs.1 der Ersten Ver
ordnung vom 4. April 1998 zur Ausführung des Kirchengesetzes 
vom 16. November 1997 über die Ordnung der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs (KABl S.25) für die Zeit von 4 Jahren folgende 
Mitglieder in die Landeskonferenz für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen berufen: 

Stellvertreter 

Markus Wergin Anke Ewert 

Katechetin Maria Maercker Diakon Michael Ritter 

Kreisjugendwart Dieter Rusche Pastor Wolfgang Drephal 

Katechetin Gudrun Merlins Kreisjugendwart Klaus-Peter Sandmann 

Diakonin Jutta Krämer Diakon Joachim Voss 

Pastor Andreas Timm Katechetin Uta Möhr 

Sozialarbeiter Stefan Lauterbach Kreisjugendwart Andreas Zimmermann 

Landessuperintendent Landessuperintendent 
Ernst-Friedrich Roettig Carl-Christian Schmidt 

Referent Wolfhard Rathke Kreiskatechet Hermann Drefers 
Kreiskatechetin Heidemarie Wellmann Kreiskatechetin Dagmar Schmidt 

Katechetin Renate Maercker Katechetin Petra Hoffmann 

Kreisjugendwart Michael Martin Stadtjugendwartin Ulrike Radke 

Oberkirchenrat Dr. E. Schwerin 

Katechetin Elisabeth Neumann Katechetin Monika Schröter 

Jugendwart Reinhard Wienecke Sozialpädagoge Olaf Hagen 

Referent Werner Bald Referentin Erdmuthe Barteis 

Landespastor Ulrich v. Saß 

Dem Geschäftsführenden Ausschuß gehören an: 

Herr Pastor Andreas Timm 
Herr Jugendwart Reinhard Wienecke 
Frau Katechetin Renate Maercker 
Herr Referent Wolfhard Rathke 
Herr Referent Werner Bald 

Schwerin, 27. November 1998 

Der Oberkirchenrat 
Dr. Schwerin 

- Vorsitzender
- Stellv. Vorsitzender

Dienststelle 

Landesjugendkonvent 

Kirchenkreis Parchim 

Kirchenkreis Schwerin 

Kirchenkreis Wismar 

Kirchenkreis Güstrow 

Kirchenkreis Rostock 

Kirchenkreis Stargard 

Konvent der Landessuperintendenten 

Referenten für die Arbeit mit 
Kindern (Kreiskatecheten) 

Kirchgemeindliche Arbeit mit Kindern 

Referenten für die Arbeit mit 
Jugendlichen (Kreisjugendwarte) 

Oberkirchenrat 

Landessynode 

Jugendprojekte 

Referent für Jugendhilfe des 
Diakonischen Werkes 

Landespastor für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen 
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Theologisches Studienseminar der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) in Pullach 

Jahresprogramm 1999 (Teil 2) 

4.-15. Oktober 1999 (227. Kurs) 

Menschliches Leid und christlicher Glaube 

Men,c·hliches Lt'id führt häufig in Sprachlo,1gkeit - und hleiht 
dennoch der chrisclichen Theologie als Thema aufgetragen, dem 
sie nicht ausweichen kann und demgegenüber sie Sprache finden 
lllllß. 

Mit menschlichem Leid - eigenem und fremdem - sind immer 
auch Fragen nach Crsachen und Sinn. nicht weniger freilich auch 
nach Le1dbewältigung verbunden. 

Aus der Tatsache. daß tlcnschen - ver,chuldet oder unver
schuldt'l - leiden, sind dann auch zu alkn Zeiten :\nfragt'n an den 
Glauben erwachsen, die oft im Zusammenhang mit dem drängen
den Wunsch stehen. eine Erklärung für das Böse in der Welt zu 
finden. 

Theologische Glaubwürdigkeit und seelsorgerliche Kompe
tenz stehen hier glcichermal',en auf dem Spiel. 

Von mehreren Seiten aus soll deshalb über Antworten des 
Glaubens auf die Herausforderung durch das Leid nachgedacht 
werden: 

Die Wahrnehmung des leidenden Menschen in neuerer Philo
sophie und L1tc:ratur: Theodizee- und Anthrnpodizecfrage 
Gott und der leidende Mensch in der Bibel: Psalmen - Hiob
buch und Hiobdeutungen - Evangelien 
Thcc1logische Versuche. so bei D. Sölle. H. Gollwitzer und 
J.B. Metz 
Die Deutung des Karfreitagsgeschehens - Predigtgeschichte 
und Predigtgegcnwart 
Leid im seelsorgerlichen Gespräch 

Tciln.: Pfan-crinncn und Pfarrer, wobei die Teilnahme mit Ehe
partner bzw. Ehepartnerin mi.iglich und willkommc'.n ist 

Leitung; Dr. Heiko Franke, Studienleiter 

2. - 11. November 1999 (228. Kurs)

Diakonie als Unternehmen und als Gestalt von Kirche?

Mit Theologinnen und Theologen in leitender Verantwortung

der Diakonie

Nicht umsonst ist Suche nach - und Entwickeln von Leitbildern 
der Diakonie gegenwärtig deutlich im Gang. Offensichtlich ist 
dies auch ausgelöst durch ökonomische Restriktionen und verän
derte rechtliche Rahmenbedingungen des Sozialstaates. Doch 
kann die Frage des Überlebens nicht die primäre Lebensfrage der 
Diakonie sein. Die Frage nach christlicher und kirchlicher Iden
tität von Diakonie ist verschärft akut - verbunden mit der Aufga
be, daß diakonische Unternehmensidentität nicht auf Kosten der 
Christlichkeit gehen kann. 

Dic,LT Kurs soll Gelegenheit geben. in folgenden Fragen lei
tender Verantwortung, zumal von Theologinnen und Theologen 
in der Diakonie. zum Auscausch zu kommen und Klärung wie 
PcrspcUive zu gewinnen: 

Inwiefern fordern unternehmerische Identität und christliches 
Profil von Diakonie einander heraus. inwiefern fördert eines 
das andere'! 
Was gibt in der gegenwärtigen Orientierungssuche an der 
Geschichte von Diakonie und Sozialstaat seit 1945 erst im 
Osten und Westen Deutschland, und ,eit l 'J89 unter gemein
samen Rahmenbedingungen besonders zu denken? 
Inwiefern erweist sich Diakonie als „Lehens- und 
Wescnsüul:lerung" von Kirche i,;,1 Wiehern). inwiefern triigl 
Diakonie in besonderer Weise zum Leben und zur Gestalt
werdung von Kirche bei•: 
\\'.t, hilft. die Herausforderung durch Leid. c\rmut und Behin
derung nicht primär defizitorientiert und damit eher gesetz
lich. sondern verheißungsorientiert und dem Evangelium ge
m:iß auf,unchmen'J 
Jnwiefern könnte der Blick dafür. daß mit tlenschen. die arm 
dran sind, wahres Leben zu finden ist, - und deshalb seelsorg
liche Wahrnehmung menschlicher Nöte und Konflikte sowie 
geistliche Wahrnehmung alltäglicher Lebensvorg'.inge zu 
einem Grundzug evangelischer Diakonie werden? 

Teiln: Theologinnen und Theologen in leitender YerantwDrtung -
sowohl in diakonischen Einrichtungen wie im Diakoni
schen Werk 

Leitung Prof. Dr. Volker Weymann. Rektor 

Weiterer Kurs aus der VELKD 1999 in Pullach: 

16. - 27. März 1999

55. Seminar zur Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter des gehobenen Dienstes in der kirchli

chen Verwaltung

Wie in den vergangenen Jahren ,oll dieses Seminar in Pullach 
die verwaltungsspezifisch ausg�richteten Fort- und Weiterbil
dungsmaßnahmen der Gliedkirchen durch übergreifende Themen 
und besondere Schwerpunkte ergänzen. 

Angeboten wird über einen Zeitraum von 3 Tagen ein Kom
munikationstraining, mit dem Ziel durch Einsatz einer verbesser
ten Kommunikation motivierend zu wirken. Weiter sollen neue 
Steuerungsstrukturen im Bereich der Kirche in Betracht kommen. 
Als weiteres übergreifendes Thema soll das Verhältnis Kirche und 
Judentum behandelt werden. Im Zeichen knapper werdender 
Finanzmittel und eines flexibleren Arbeitsmarktes wird zum 
Thema „Neue Arbeitszeitmodelle im kirchlichen Bereich" gear
beitet. Die Einführung des Euro wird auch in bezug auf die 
Umsetzung im Bereich der Kirche thematisiert. 

Der Flughafen Franz-Josef Strauß wird besichtigt. U.a. wird 
der dortige Flughafenseelsorger aus seiner Arbeit berichten. Im 
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Verlauf dnicr Exkursion soll auf die Bereiche Kirche und Umwelt 
näher eingegangen \\ erden. 

Bibelarbeit. Andachten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie ein Abendmahhgottesd1cn,t werden die Gestalt dieser Tage 
mil priigc11 

Teiln.: Mnarbeiterinnen und :vlitarbeiter des gehobenen Dien

'1cs der kir,·hlichen Verwaltung aus den Kirchcn der 
EKD und aus Kirchen im Ausland 

Leitung: KVR Hans Kuhlmann vom Lutherischen Kirchenamt 
H:rnnover 

Bei Interesse an Studienkursen: 

Das Theologische Studienseminar der Vereinigten E\ ange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in Pullach südlich von 

\!Li11chrn hcstcht ,eil 1960. Es dient \()r allem der Forthildung 
\011 Pfarrerinnen und Pfarrern sowie anderen Studientagungen 
der VELKD. In den Zwischenzeiten können kirchliche Gastkurse 
u.B. Pfankonvente) "\ufnahme finden (freie Termine auf Anfra

ge,!.

Die Programme der Studienkurse sind fünf Monate vor Kurs
beginn crli:iltlich bc·i dem F"rtbildungsrefcrat lhrcS Lanckskir
chenamtes oder beim Lutherischen Kirchenamt (PF 51 04 09, 
30634 Hannover - dort beim zuständigen Referenten: OKR Dr. 
Reinhard Flr'andt) P,kr beim Theologischen Studienscmin:1r der 

VELKD in Pullach: 

Bischof-t\1ciser-Straße 6. 82049 Pullach/ktrtal. Tckfon 
0'69/793 O'ö 63/64, 1 ax 0'69/793 7557. 

Anmeldungen von Kolleginnen und Kollegen aus den Glicd
kirchen der VELKD ,:rfolgen über das l·ortbildungsreferat Ihres 
Landeskirchenamts an das Lutherische Kirchenamt; von Kolle-

ginnen und Kollegen aus anderen Kirchen der EKD oder auch im 
Ausland direkt beim Lutherischen Kirchenamt. 

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gliedkirchen der 
VELKD werden die Kurs- und Aufenthaltskosten von der 

\' LI XD getragen. Tcilnchrncrinncn und Teilnehmer aus andern 
Kirchen der EKD sowie aus Kirchen im Ausland zahl<:n für 
Cnterkunft und Verpflegung einen Tagessatz von DM 75.- (die 
Kurskosten im en_c2ercn Sinn werden au,·h hier \'Oll der VFLKD 
getragen) b1.w. rechnen die Kosten wenn müglich mit ihrer Kirche 
ab. 

Zuglcid1 sollen Sie wissen das Haus steht au,·h Ein,.clgcisten 
offen (EZ: 54,- Dr,!/ DZ: 84.- DM). Anfragen wie Resenierun
gen bitte über Frau Bork auf dem Sekretariat: 089/793 08 63. 

Für weitere Auskünfte können Sie sich gerne an das Theologi
sche Studienseminar der VELKD in Pullach wenden. 

Prof. Dr. Volker Wcymann, Rektor 
Dr. Heiko Franke. Studienleiter 
Theo] Studienseminar der VEI .KD 

Die separaten Informationen der VELKD zu den einzelnen 

Kursen \,erden durd1 den Oberkirchenrat an die Landessuperin

tendenturen weitergeleitet und von dort auf den Konventen veröf
fentlicht. 

Anmeldungen oder nähere Informationen: 

Clherkirchcnrat 
PF 11 10 63 
19010 Schwerin 

Tel. 0385/.'i 1 '65-111 
Fax 0385/5185-162/l 70 
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